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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1987

Norm

B-VG Art57 Abs1

B-VG Art57 Abs2

Rechtssatz

Das Abhalten der Pressekonferenz erfolgte ohne Zweifel im Rahmen der allgemeinen politischen Tätigkeit, doch kann

nicht gesagt werden, daß die Beklagte dabei speziell in ihrem "Beruf" als Abgeordnete zum Nationalrat tätig war.

Äußerungen (zB bei Pressekonferenzen sind nur durch die außerberufliche Immunität geschützt).

Entscheidungstexte

2 Ob 668/87

Entscheidungstext OGH 11.12.1987 2 Ob 668/87

Veröff: SZ 60/271 = JBl 1989,245 = EvBl 1988/79 S 399 = RdW 1988,85 = MR 1988,88 (Korn)

6 Ob 504/88

Entscheidungstext OGH 28.01.1988 6 Ob 504/88
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